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Bitte zurücksenden an: 

 
Reha-Zentrum Lübben 
Kliniken Professor Dr. Schedel GmbH 
Fachklinik für Orthopädie und Onkologie 
Postbautenstraße 50 
 
15907 Lübben 
 
 

Vertrag: Kur-Urlaub 
 
 
Die Aufnahmebedingungen für Selbstzahler werden anerkannt. 
 
Die Kosten für die Dauer der Behandlung werden übernommen. 
 

Der Tagessatz beträgt               EUR 90,00. 

 
Preisunterschiede für nach Ausstattung und Lage unterschiedliche Zimmer bestehen 
nicht. 
 
Ich zahle die Kosten am Anreisetag im Voraus oder durch Überweisung vor Beginn der 
Leistung. 
 
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die Aufteilung der Rechnung über die 
Pflegekosten nicht möglich ist. Es ist mir bekannt, dass ich das Risiko einer eventuellen 
späteren Nichterstattung durch eine Versicherung oder eine andere Institution allein zu 
tragen habe. 
 
 

Personalien der Patientin / des Patienten 
Name, Vorname, Geburtsdatum 
 

 
Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort 
 

 
Telefonnummer 
 
 
Aufnahmedatum:      Entlassungsdatum:  
 

 
 
 
..................................................................... 
Datum, Unterschrift 

 

Reha-Zentrum Lübben 
Kliniken Professor Dr. Schedel GmbH 

Fachklinik für Orthopädie und Onkologie 

 

Postbautenstraße 50 . 15907 Lübben 

Tel. 03546-23 80 . Fax 03546-23 87 00 

 

http://www.rehazentrum.com 

info@rehazentrum.com 
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Aufnahmebedingungen für Selbstzahler 
 
Durch die Anerkennung der nachstehenden Aufnahmebedingungen kommt zwischen den Unterzeichnern der 
Erklärung und dem Reha-Zentrum folgender Klinikaufnahmevertrag zustande: 
 
 

1. Die Leistungen des Reha-Zentrums umfassen medizinisch zweckmäßige und ausreichende ärztliche 
Leistungen, Krankenpflege, Verpflegung und Unterkunft. Die Klinikleistungen erstrecken sich dabei nur auf 
solche Leistungen, für die die Klinik nach ihrer medizinischen Zielsetzung sowie ihrer personellen und 
sachlichen Ausstattung eingerichtet ist. Der Anspruch des Patienten auf diese Leistungen richtet sich 
ausschließlich nach Art und Schwere der Erkrankung sowie nach deren ärztlichen und pflegerischen 
Notwendigkeiten. 

 

  Die ärztlichen Unterlagen sind zu diesem Zweck, der ärztlichen Leitung, eine Woche vor dem 

Aufnahmetermin zuzusenden. Die Durchführung einer sogenannten „offenen Badekur“ ist ausgeschlossen. 

 

2. Der Patient ist verpflichtet, die Hausordnung einzuhalten und alle für die Aufnahme notwendigen Angaben 
zu machen. Am Tag des Eintreffens ist eine persönliche – oder durch eine Begleitperson vorzunehmende – 
Anmeldung bei der Verwaltung der Klinik erforderlich. 

 
Patienten können wegen eines erheblichen Verstoßes gegen die Hausordnung oder wegen eines sonstigen 
triftigen Grundes aus dem Reha-Zentrum entlassen werden. 

 
3. Eine Aufteilung des Pflegesatzes nach Kostengesichtspunkten und nach Einzelleistungen ist nicht möglich.  

 
4. Aufnahmetag und Entlassungstag werden zusammen als ein Pflegetag berechnet. Sind der Aufnahmetag 

und der Entlassungstag identisch, wird ein Pflegetag zugrunde gelegt. 
 

Nebenleistungen sind mit dem Pflegesatz abgegolten. Dies gilt nicht für besonders aufwendige externe 
diagnostische Maßnahmen (z. B. Coronarangiographien) sowie Hilfsmittel (z.B. Körperersatzstücke) und 
besonders teure Medikamente oder Chemotherapien. 

 
5. Die Pflegekosten und die evtl. entstehenden Nebenkosten werden bei Beendigung der stationären Leistung 

zur medizinischen Rehabilitation durch die Verwaltung des Reha-Zentrums abgerechnet. Sämtliche 
Rechnungsbeträge sind ohne Abzug innerhalb von 14 Tagen zahlbar. 

 
6. In die Klinik sollen nur die notwendigen Kleidungsstücke und Gebrauchsgegenstände mitgebracht werden. 

Feuer- und Einbruchdiebstahl-Versicherungsschutz besteht nur im Rahmen der Versicherungsverträge bis 
zur Höhe der jeweils geltenden Versicherungssumme. 

 
7. Patienten können wegen eines erheblichen Verstoßes gegen die Hausordnung oder wegen eines sonstigen 

triftigen Grundes aus dem Reha-Zentrum entlassen werden. 
 

8. Leistungen des Tagessatzes:    
Aufnahme- und Entlassungsuntersuchung, 1 Knochendichtemessung bei 
Indikationsstellung, max. 4 physikalische Anwendungen pro Tag (Gruppen- und/oder 
Einzeltermine), Schwimmhallen- und Saunabenutzung, Vollverpflegung.  

 
9. An Sonn- und Feiertagen finden keine Behandlungen statt. 

 


